
 

  

Subito! 



Version 1.4 1 

Inhaltsverzeichnis 

A. Allgemeine Bestimmungen ........................................................................... 2 

Art. 1 Organisation ..................................................................................................... 2 

B. Wesen von Subito! ......................................................................................... 2 

Art. 2  Wesen des Lotteriespiels ................................................................................. 2 

C. Teilnahme ....................................................................................................... 3 

Art. 3  Teilnahme ........................................................................................................ 3 

Art. 4  Teilnahmedauer ............................................................................................... 3 

Art. 5  Vertragsabschluss ............................................................................................ 3 

Art. 6  Spieleinsatz ...................................................................................................... 4 

D. Behandlung der Teilnahmedaten .................................................................. 4 

Art. 7  Erfassung und Speicherung der Teilnahmedaten ............................................. 4 

E. Gewinnanzeige, Gewinnermittlung und Gewinntabelle ............................... 5 

Art. 8  Gewinnanzeige ................................................................................................ 5 

Art. 9  Gewinnermittlung ............................................................................................. 5 

Art. 10  Gewinntabelle .................................................................................................. 5 

F. Bekanntmachung des Gewinnergebnisses / Gewinnauszahlung / 

Gewinnverfall ................................................................................................. 6 

Art. 11  Bekanntmachung des Gewinnergebnisses ...................................................... 6 

Art. 12  Voraussetzungen für die Gewinnauszahlung ................................................... 6 

Art. 13  Gewinnverfall ................................................................................................... 6 

G. Einsprachen ................................................................................................... 6 

Art. 14  Einsprachen ..................................................................................................... 6 

H. Publikationen ................................................................................................. 7 

Art. 15  Publikationen ................................................................................................... 7 

I. Schlussbestimmungen .................................................................................. 7 

Art. 16  Durchführungsbewilligungen ............................................................................ 7 

Art. 17  Entscheide der Geschäftsleitung ...................................................................... 7 

Art. 18  Geltung ............................................................................................................ 7 

Anhang: Trefferpläne ...................................................................................................... 8 



Version 1.4 2 

A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1  Organisation 

1.1 Für die Ausgabe und Durchführung von Subito! gelten das Bundesgesetz über 
Geldspiele vom 29. September 2017, die Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetz 
vom 7. November 2018 und die entsprechenden interkantonalen und kantonalen 
Lotterievorschriften. 

1.2 Die Swisslos, eine Genossenschaft mit Sitz in Basel, führt Subito! im Gebiet der 
Deutschschweiz1 , im Tessin und im Fürstentum Liechtenstein (insgesamt das 
„Swisslos-Vertragsgebiet“) nach Massgabe dieser Spielregeln und 
Teilnahmebedingungen durch. 

1.3 Die Teilnahme an Subito! gemäss diesen Spielregeln und Teilnahmebedingungen 
erfolgt mittels des von Swisslos zur Verfügung gestellten Online-Systems. Swisslos 
behält sich vor, unter Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen Bewilligungen andere 
Möglichkeiten der Teilnahme an Subito! anzubieten. 

1.4 Die vorliegenden Spielregeln und Teilnahmebedingungen ergänzen die für die 
Teilnahme an den Produkten von Swisslos über Verkaufsstellen geltenden 
Bedingungen. 

B. Wesen von Subito! 

Art. 2  Wesen des Lotteriespiels 

2.1 Spielaufbau 

Subito! umfasst drei Teilspiele, nämlich das Basisspiel Subito! sowie die Spiele Extra 
und Super7. 

2.2 Basisspiel Subito! 

Subito! ist ein Lotterieprodukt gespielt mit der Formel von 80 Zahlen aus dem 
Zahlenkreis 1 bis 80. Der Teilnehmer wählt auf seinem Spielschein aus, ob er mit sechs, 
sieben, acht, neun oder zehn Zahlen am Lotteriespiel teilnimmt. Die Zahlen werden dem 
Teilnehmer in der gewünschten Anzahl aus dem Zahlenkreis 1-80 zugewiesen und auf 
der Spielquittung aufgedruckt, wobei der Teilnehmer keine Möglichkeit hat, die 
aufgedruckten Zahlen selber zu bestimmen.  

Die Gewinnkombination (nachfolgend „Gewinnzahlen“), bestehend aus 20 Gewinnzahlen 
aus dem Zahlenkreis 1 bis 80, wird dem Teilnehmer auf den in den Verkaufsstellen 
montierten Bildschirmen angezeigt. Ein Gewinnanspruch bzw. die Höhe des 
Gewinnanspruchs gemäss Art. 9 und 10 ist abhängig von der Anzahl der gewählten 
Zahlen, mit der der Teilnehmer an Subito! teilnimmt sowie von der Anzahl 
Übereinstimmungen zwischen den auf der Spielquittung aufgedruckten und den 
angezeigten Subito!-Zahlen. 

  

 

1 ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG 
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2.3 Extra 

Der Teilnehmer kann mit den identischen Zahlen wie bei Subito! am Spiel Extra 
teilnehmen. Die Extra-Gewinnzahl wird aus dem Zahlenkreis der zwanzig bei Subito! 
angezeigten Zahlen ermittelt. Ein Gewinnanspruch bei Extra gemäss Art. 9 und 10 
entsteht, wenn eine auf der Spielquittung aufgedruckte Zahl mit der angezeigten Extra-
Zahl übereinstimmt. Die Teilnahme an Extra setzt die Teilnahme an Subito! voraus.  

2.4  Super7 

Bei einer Teilnahme an Subito! mit sechs, sieben, acht oder neun Zahlen (aber nicht bei 
der Wahl einer Teilnahme mit zehn Zahlen) nimmt der Teilnehmer automatisch am Spiel 
Super7 teil. Hierbei wird ihm eine fünfstellige Nummer auf die Spielquittung aufgedruckt, 
wobei jede Stelle aus dem Zahlenkreis 0-9 (10 Möglichkeiten) gebildet wird. Der 
Teilnehmer hat einen Gewinnanspruch gemäss Art. 9 und 10, sofern die auf der 
Spielquittung aufgedruckte Nummer vollständig mit der angezeigten Gewinnzahl des 
Spiels Super7 übereinstimmt. 

2.5 Subito!, Extra und Super7 sind Lotteriespiele, deren Gewinnergebnisse in 
vorgezogenen Ziehungen anhand definierter Trefferpläne (vgl. Anhang) festgelegt 
werden. Die Trefferpläne definieren pro Serie exakt die Auflage, die 
Ausschüttungsquote, die Gewinnränge und deren Gewinnquoten und die Anzahl 
Gewinner pro Gewinnrang.  

Die drei Lotteriespiele bzw. Serien sind mit Buchstaben und/oder Ziffern so bezeichnet, 
dass sie eindeutig und unzweifelhaft bestimmt werden können. 

Das Gewinnergebnis einer Teilnahme entscheidet sich zum Zeitpunkt des Kaufes durch 
die Zuweisung der Zahlen zu der Teilnahme. Daraus ergibt sich, dass der Teilnehmer 
mit dem Kauf einer Subito!-, Extra und Super7-Teilnahme an einem Glückspiel teilnimmt 
und dass weder die Geschicklichkeit noch eine Entscheidung der Teilnehmer über den 
Ausgang des Spiels bestimmen. 

C. Teilnahme 

Art. 3  Teilnahme  

Der Teilnehmer gibt seine Teilnahmedaten mit Hilfe von physischen oder elektronischen 
Datenträgern oder mündlich ab. 

Der Teilnehmer hat die Möglichkeit mittels des sog. CopyPlay die Voraussagen einer 
Spielbestätigungsquittung (Anzahl Tipps, Anzahl Zahlen pro Tipp, Teilnahme an Extra, 
Anzahl Super7-Nummern) mit der identischen Teilnahmedauer nochmals zu spielen, 
sofern die Voraussagen der Spielbestätigungsquittung an keiner weiteren Ziehung mehr 
teilnehmen. 

Art. 4  Teilnahmedauer 

Mit einem Spielauftrag nimmt der Teilnehmer an der nächsten oder maximal den fünf 
nächsten der Verkaufstransaktion zeitlich folgenden Gewinnanzeigen teil.  

Art. 5  Vertragsabschluss 

An Subito! nimmt gemäss den vorliegenden Spielregeln und Teilnahmebedingungen teil, 
wer mit der Swisslos einen entsprechenden Spielvertrag abgeschlossen hat. 
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Voraussetzung für den Abschluss eines Spielvertrags für Subito! ist, dass der 
Teilnehmer das 18. Altersjahr vollendet hat. Im Zweifelsfall kann eine Verkaufsstelle den 
Vertragsabschluss verweigern, wenn das Alter nicht auf Grund eines gültigen 
Ausweispapiers verifiziert werden kann. Mit dem Abschluss eines Spielvertrags mit der 
Swisslos anerkennt der Teilnehmer vorbehaltslos diese Spielregeln und 
Teilnahmebedingungen, einschliesslich allfälliger Nachträge, sowie die Bedingungen für 
die Teilnahme über Verkaufsstellen. 

Art. 6  Spieleinsatz 

Der Einsatz für einen Tipp bei Subito! beträgt CHF 2.-, unabhängig davon, mit wie vielen 
Zahlen der Teilnehmer am Lotteriespiel teilnimmt. Der Einsatz für Extra beträgt ebenfalls 
CHF 2.- für jeden Tipp, bei dem der Spieler die Teilnahme an Extra durch Ankreuzen 
des entsprechenden Kästchens bejaht. Die Teilnahme an Super7 ist gratis . 

Die Summe aus der gewählten Anzahl Subito!-Tipps sowie der Anzahl Teilnahmen an 
Extra multipliziert mit CHF 2.- ergibt den Einsatz. Beispiel: 4 Tipps, wovon 2 mit Extra 
ergeben einen Einsatz von CHF 12.- (4 Subito!-Tipps + 2 Teilnahmen an Extra = 6 x 
CHF 2.- = CHF 12.-). 

Bei der Teilnahme an mehreren aufeinanderfolgenden Gewinnanzeigen multipliziert sich 
der Einsatz mit der gewählten Teilnahmedauer. 

D. Behandlung der Teilnahmedaten 

Art. 7  Erfassung und Speicherung der Teilnahmedaten 

7.1 Die Teilnahmedaten auf den physischen und virtuellen Datenträgern oder die 
mündlich übermittelten Teilnahmedaten werden nach deren Eingabe in den Online-
Terminal in den landbasierten Verkaufsstellen an die Swisslos übermittelt, dort im 
Hinblick auf ihre Auswertung aufgezeichnet, geprüft sowie auf einem durch physischen 
oder digitalen Verschluss gesicherten Medium gespeichert und abgesichert. Wenn die 
Teilnahmedaten akzeptiert werden konnte, wird dem Teilnehmer anschliessend eine 
Spielbestätigungs-quittung ausgestellt,. 

7.2 Kann bei Swisslos aus irgend einem Grund kein Spielauftrag angelegt bzw. kein 
Spielauftrag abgespeichert werden, so dass der Inhaber der Spielbestätigungsquittung 
bzw. einer allfälligen Ersatzquittung keine Gewinnberechtigung geltend machen kann 
oder kann eine grundsätzlich gewinnberechtigte Spielbestätigungsquittung oder 
Ersatzquittung bzw. eine Gewinneinforderungsquittung bei der Vorweisung zur Zahlung 
aus irgendeinem Grund nicht honoriert werden, so beschränkt sich die Haftung der 
Swisslos auf die Rückerstattung des vom Teilnehmer geleisteten Spieleinsatzes, unter 
Ausschluss jeglicher anderen durch die Swisslos, deren Vertreter oder Hilfspersonen 
oder eines Leiters einer Verkaufsstelle zu leistenden Entschädigung. 

Der Spieleinsatz wird unter der Bedingung zurückerstattet, dass der Teilnehmer den 
Nachweis der ordnungsgemässen Eingabe des entsprechenden Spielscheins bzw. 
Quick-Tips sowie der Leistung des Spieleinsatzes erbringt. Es erfolgt keine 
Rückerstattung oder Ersatz, wenn an einer Quittung irgendwelche Manipulationen 
vorgenommen wurden. 
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E. Gewinnanzeige, Gewinnermittlung und Gewinntabelle 

Art. 8  Gewinnanzeige 

8.1 Während den Subito!-Betriebszeiten findet in der Regel im Abstand von jeweils 
fünf Minuten eine Gewinnanzeige für die Spiele Subito! sowie Extra und Super7 statt. 
Die Subito!-Betriebszeiten werden auf www.swisslos.ch publiziert. Die Öffnungszeiten 
einer Subito!-Verkaufsstelle müssen nicht mit den Subito!-Betriebszeiten 
übereinstimmen. 

8.2  Die Gewinnanzeigen werden in der Regel auf den/die sich in jeder Subito! -
Verkaufsstelle montierten Bildschirm/e übertragen. Bei Übertragungsstörungen gelten 
ausschliesslich die im Zentralsystem der Swisslos gespeicherten Gewinnanzeigen.  

Art. 9  Gewinnermittlung 

Das Gewinnergebnis (Niete resp. Gewinnhöhe) jeder Teilnahme einer Subito! -, Extra- 
und Super7-Serie ist durch ihre Zuordnung zu einem Gewinnrang vordefiniert.  

Der Teilnehmer kann durch Vergleichen der auf der Spielquittung aufgedruckten Zahlen 
mit den Gewinnzahlen der entsprechenden Gewinnanzeige seinen Gewinn ermitteln.  

Gewinne können auch durch Einlesen der Quittung in das Verkaufsterminal an der 
Verkaufsstelle ermittelt werden, woraufhin gegebenenfalls direkt der entsprechende 
Gewinnauszahlprozess initiiert wird. 

Art. 10  Gewinntabelle 

Es gilt die nachstehende Gewinntabelle: 
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F. Bekanntmachung des Gewinnergebnisses / Gewinnauszahlung / 
Gewinnverfall 

Art. 11  Bekanntmachung des Gewinnergebnisses 

Die öffentliche Bekanntmachung der Gewinnergebnisse erfolgt ausschliesslich über 
den/die sich in jeder Subito!-Verkaufstelle befindlichen Bildschirm/e sowie über die an 
jeder Subito!-Verkaufsstelle erhältlichen Gewinninformationen. Bei 
Übertragungsstörungen kann es möglich sein, dass nur die Gewinninformationen aus 
dem Online-Terminal der Verkaufsstelle erhältlich sind. Das auf den entsprechenden 
Gewinninformationen aufgedruckte Datum und die Uhrzeit der Gewinnanzeige gelten als 
Datum der öffentlichen Bekanntmachung, welches für die Berechnung der Frist gemäss 
Art. 13 massgebend ist. 

Art. 12  Voraussetzungen für die Gewinnauszahlung 

12.1 Die Swisslos erfüllt ihre Pflicht zur Auszahlung der Gewinne mit befreiender 
Wirkung, wenn sie bzw. in ihrem Namen eine der Subito!-Verkaufsstellen der Swisslos 
die Auszahlung an den, den jeweils gültigen Anspruchsbeleg vorweisenden Inhaber 
vornehmen. 

12.2 Sollte die Swisslos vor Auszahlung eines Gewinnes darüber informiert werden, 
dass die Berechtigung an einem Anspruchsbeleg bestritten wird, so ist sie berechtigt, 
die Auszahlung auszusetzen und dem Ansprecher eine Frist anzusetzen, um sein 
besseres Recht zu beweisen oder nachzuweisen, dass die Frage der Berechtigung am 
Anspruchsbeleg Gegenstand eines Gerichtsverfahrens bildet. 

Die Swisslos entscheidet endgültig aufgrund der vorgelegten Beweismittel. Im Falle der 
Anhängigmachung eines Gerichtsverfahrens durch den Ansprecher wartet die Swisslos 
das Vorliegen des rechtskräftigen Entscheides ab. 

Art. 13  Gewinnverfall 

Gewinne bei Subito!, Extra und Super7, die nicht innerhalb von 26 Wochen vom Datum 
der öffentlichen Bekanntmachung des Gewinnergebnisses gemäss Art. 11 an gerechnet 
geltend gemacht werden, verfallen zugunsten des Zweckes der Swisslos.  

G. Einsprachen 

Art. 14  Einsprachen 

14.1 Teilnehmer, deren vermeintliche Gewinne nicht auf deren Geltendmachung 
gemäss diesen Spielregeln und Teilnahmebedingungen hin ausbezahlt werden, haben 
innert 10 Tagen vom Datum der Verweigerung der Auszahlung an gerechnet, spätestens 
aber innert 26 Wochen vom Datum der öffentlichen Bekanntmachung des 
Gewinnergebnisses an gerechnet, Einsprache zu erheben. 

14.2 Die Einsprache muss mit eingeschriebenem Brief bei der Swisslos erfolgen und 
muss spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben werden. Die Einsprache 
hat Name und Adresse des Teilnehmers, die Bezeichnung der Verkaufsstelle, die 
Nummer, das Datum der betreffenden Subito!-, Extra- oder Super7-Gewinnanzeige und 
der Spielbestätigungsquittung sowie den Grund der Einsprache zu enthalten. 
Ausserdem sind die den Anspruch begründende Spielbestätigungsquittung oder 
Ersatzquittung oder andere den Anspruch begründende Unterlagen beizulegen. 
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Einsprachen, die zu spät eintreffen oder die notwendigen Angaben nicht vollständig 
enthalten, können nicht berücksichtigt werden. 

14.3 Für die Beurteilung der Gewinnberechtigung gemäss diesen Spielregeln und 
Teilnahmebedingungen ist ausschliesslich der bei der Swisslos nach den 
reglementarischen Vorschriften abgespeicherte vordefinierte Gewinnrang der 
entsprechenden Teilnahme gemäss Serie massgeblich. 

H. Publikationen 

Art. 15  Publikationen 

Sämtliche Informationen, welche die Durchführung einzelner Subito!-, Extra- und 
Super7-Gewinnanzeigen betreffen (insbesondere auch die verbleibende Zeit bis zur 
nächsten Gewinnanzeige), werden über den/die sich in jeder Subito!-Verkaufsstelle 
befindlichen Bildschirm/e und/oder Online-Terminals publiziert.  

I. Schlussbestimmungen 

Art. 16  Durchführungsbewilligungen 

Die gemäss der bisherigen Lotteriegesetzgebung erteilten Bewilligungen für die 
Ausgabe bzw. Durchführung von Subito!-Ziehungen gemäss diesen Spielregeln und 
Teilnahmebedingungen und der damit verbundenen Handlungen gelten nur für die 
Swisslos (Art. 1.2) selbst.  

Art. 17  Entscheide der Geschäftsleitung 

Alle die Subito!-Ziehungen und -Gewinnanzeigen betreffenden Entscheide werden durch 
die Gesellschaftsleitung der Swisslos getroffen. Diese Entscheide sind endgültig; es wird 
darüber keine Korrespondenz geführt. 

Art. 18  Geltung 

18.1 Die vorliegenden Spielregeln und Teilnahmebedingungen regeln die im Swisslos-
Vertragsgebiet erfolgende Teilnahme an Subito! sowie an Extra und Super7. Sie gelten 
ab dem 7. Februar 2022. Die Swisslos behält sich Änderungen der vorliegenden 
Spielregeln und Teilnahmebedingungen vor. 

18.2 Weicht die französische, die englische oder die italienische Fassung der 
vorliegenden Spielregeln und Teilnahmebedingungen von der deutschen Fassung ab, ist 
allein die deutsche Ausgabe massgebend. 

18.3 Die vorliegenden Spielregeln und Teilnahmebedingungen können bei Swisslos, 
Postfach, 4002 Basel oder via die offizielle Internet-Seite www.swisslos.ch bezogen 
werden. 
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Anhang: Trefferpläne 
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